
Stadt Markkleeberg Beschlussvorlage 
 

öffentlich 
 

Bearbeiter: Reitler-Placht, Marcus 

Einreicher: Amt für Kultur und 
Tourismus 

Beteiligte Bereiche:  
 

 Datum Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

07.07.2025 148/2025 

 
 Beratungsergebnis 

Beratungsfolge Termin TOP Für  Geg  Enth 

Ausschuss für Soziales, Kultur und 
Sport 
nicht öffentlich 
 

07.08.2025     einstimmig 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 
nicht öffentlich 
 

12.08.2025      

Stadtrat 
öffentlich 
 

20.08.2025      

 

Betreff: 

Anpassung der Eintrittspreise für Kulturveranstaltungen der Stadt Markkleeberg 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt, die Eintrittspreise für Besucherinnen und Besucher für 
Kulturveranstaltungen der Stadt Markkleeberg ab dem 01.01.2026 wie folgt 

anzupassen: 

 
     (Vollzahler/Ermä.) 

 

Herfurthsche Hausmusik:  17/14 Euro 

 
Weißes Haus exklusiv  22/18 Euro 

 

Abenteuer Fernweh   5 Euro 
 

Historisches aus der Region   5 Euro 

 
Klassik im Parksalon    7/5 Euro 

 

Blüthner Meisterkonzerte  17/14 Euro 

 
Operettenabend   17/14 Euro 

 

Sommertheater   16,50/11 Euro 
 

Sonstige Einzelkonzerte  17/14 Euro 
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Der Besuch der Ausstellungen im Rathaus wie im Weißen Haus, sowie die jeweiligen 

Vernissagen und Begleitveranstaltungen bleiben kostenlos.  

 
Die Gewährung von Preisnachlässen bzw. punktuellen Zuschlägen, sind unter 

Beachtung von betriebswirtschaftlichen Aspekten durch die Verwaltung in eigener 

Entscheidung zu treffen. Dies gilt auch für die Reduzierung oder Einführung von 
Angeboten. Einzelkonzerte und Sonderveranstaltungen sind von der allgemeinen 

Regelung nicht betroffen. Eine regelmäßige Überprüfung der Eintrittspreise soll nach 

Möglichkeit in einem Intervall von zwei Jahren durchgeführt werden. 
 

 

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 Absatz 1 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018, zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 

vom 27. Juni 2025, i. V. m. § 73 Absatz 2 Nummer 1 SächsGemO und § 3 der 

Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 29. November 2023.  
  

 

Sachdarstellung: 
Im Zuge der Entwicklung und verstärkt durch verschiedene Faktoren der vergangenen 

Jahre, sind die Preise in allen Bereichen des öffentlichen Lebens gestiegen. Dies hat 

natürlich auch erheblichen Einfluss auf die Produktionskosten für Veranstaltungen der 

Stadt Markkleeberg. Während einige Preiserhöhungen durch bessere Auslastungen 
und effizientere Organisationen aufgefangen werden konnten, entstehen dennoch 

Mehrkosten. 

Die letztmalige Anpassung der Eintrittspreise per Beschluss erfolgte am 12.11.2003 
(Beschluss-NR.: 429-55/2003). Im Jahr 2015 wurde eine erneute Anpassung zwar 

beraten, aber nicht beschlossen.  

Ziel der nun vorgeschlagenen Preisanpassung ist es, einen Teil der gestiegenen 
Kosten auf die Ticketpreise umzulegen und dabei dennoch eine niederschwellige 

Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten zu gewährleisten. Auch soll die 

Differenz zwischen einem regulären und einem ermäßigten Ticket deutlicher gestaltet 

werden. Dennoch bleiben die Ticketpreise attraktiv und unter dem Niveau 
konkurrierender Kulturveranstaltungen aus der Stadt Leipzig. 

 

Die Gewährung von Preisnachlässen bzw. punktuellen Zuschlägen, sind unter 
Beachtung von betriebswirtschaftlichen Aspekten durch die Verwaltung in eigener 

Entscheidung zu treffen. Dies gilt auch für die Reduzierung oder Einführung von 

Angeboten. Eine regelmäßige Überprüfung der Eintrittspreise soll nach Möglichkeit in 

einem Intervall von zwei Jahren durchgeführt werden.    
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
Die preislichen Anpassungen erhöhen moderat die Einnahmen und decken die 

Mehrkosten für Vorverkaufs- und Servicegebühren.  

 
 

 

Karsten Schütze 

Oberbürgermeister 
 

Anlagen: 
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